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gung (aut dedere aut iudicare)" in ihr Arbeitsprogramm auf-
zunehmen;

6. bittet die Völkerrechtskommission, auch künftig
Maßnahmen zur Steigerung ihrer Effizienz und Produktivität
zu ergreifen;

7. legt der Völkerrechtskommission nahe, auf ihren
künftigen Tagungen auch weiterhin kostensparende Maßnah-
men zu ergreifen, ohne die Effizienz ihrer Arbeit zu beein-
trächtigen;

8. nimmt Kenntnis von Ziffer 502 des Berichts der Völ-
kerrechtskommission und beschließt, dass die nächste Tagung
der Kommission vom 1. Mai bis 9. Juni und vom 3. Juli bis
11. August 2006 im Büro der Vereinten Nationen in Genf statt-
finden wird;

9. begrüßt den verstärkten Dialog zwischen der Völker-
rechtskommission und dem Sechsten Ausschuss auf der sech-
zigsten Tagung der Generalversammlung, betont, dass es wün-
schenswert ist, den Dialog zwischen den beiden Organen wei-
ter auszubauen, und befürwortet in diesem Zusammenhang
unter anderem die Fortführung der Praxis informeller Konsul-
tationen in Form von Gesprächen zwischen den Mitgliedern
des Sechsten Ausschusses und den Mitgliedern der Kommis-
sion, die an der einundsechzigsten Tagung der Versammlung
teilnehmen;

10. legt den Delegationen nahe, sich während der Aus-
sprache über den Bericht der Völkerrechtskommission so weit
wie möglich an das vom Sechsten Ausschuss vereinbarte ge-
gliederte Arbeitsprogramm zu halten und die Abgabe knapper
und an der Sache orientierter Erklärungen zu erwägen;

11. legt den Mitgliedstaaten nahe, zu erwägen, sich wäh-
rend der ersten Woche, in der der Bericht der Völkerrechts-
kommission im Sechsten Ausschuss erörtert wird (Woche des
Völkerrechts), auf der Ebene der Rechtsberater vertreten zu
lassen, um Erörterungen von Völkerrechtsfragen auf hoher
Ebene zu ermöglichen;

12. ersucht die Völkerrechtskommission, auch weiterhin
besonders darauf zu achten, in ihrem Jahresbericht bei jedem
Thema alle konkreten Fragen aufzuzeigen, hinsichtlich deren
es für sie von besonderem Interesse wäre, als wirksame Ori-
entierungshilfe für ihre weitere Arbeit entweder im Sechsten
Ausschuss oder in schriftlicher Form die Auffassungen der Re-
gierungen zu erfahren;

13. nimmt Kenntnis von den Ziffern 503 bis 509 des Be-
richts der Völkerrechtskommission betreffend die Zusammen-
arbeit mit anderen Organen und legt der Kommission nahe,
Artikel 16 Buchstabe e und Artikel 26 Absätze 1 und 2 ihrer
Satzung weiter anzuwenden, um die Zusammenarbeit zwi-
schen der Kommission und anderen mit dem Völkerrecht be-
fassten Organen weiter zu festigen, eingedenk der Nützlichkeit
dieser Zusammenarbeit;

14. stellt fest, dass die Abhaltung von Konsultationen mit
nationalen Organisationen und individuellen Sachverständi-
gen auf dem Gebiet des Völkerrechts den Regierungen dabei
behilflich sein kann, zu entscheiden, ob sie Stellungnahmen
und Bemerkungen zu den von der Völkerrechtskommission

vorgelegten Entwürfen abgeben sollen, beziehungsweise die-
se Stellungnahmen und Bemerkungen auszuarbeiten;

15. bekräftigt ihre früheren Beschlüsse betreffend die un-
verzichtbare Rolle, die die Abteilung Kodifizierung im Sekre-
tariats-Bereich Rechtsangelegenheiten bei der Unterstützung
der Völkerrechtskommission innehat;

16. billigt die Schlussfolgerungen der Völkerrechtskom-
mission in Ziffer 498 ihres Berichts und bekräftigt ihre frühe-
ren Beschlüsse hinsichtlich der Dokumentation und der Kurz-
protokolle der Kommission29;

17. gibt der Hoffnung Ausdruck, dass das Völkerrechts-
seminar auch weiterhin in Verbindung mit den Tagungen der
Völkerrechtskommission abgehalten wird und dass einer im-
mer größeren Zahl von Teilnehmern, insbesondere aus Ent-
wicklungsländern, Gelegenheit geboten wird, an diesem Se-
minar teilzunehmen, und appelliert an die Staaten, auch künf-
tig dringend benötigte freiwillige Beiträge an den Treuhand-
fonds der Vereinten Nationen für das Völkerrechtsseminar zu
entrichten;

18. ersucht den Generalsekretär, dem Völkerrechtssemi-
nar nach Bedarf ausreichende Dienste, so auch Dolmetsch-
dienste, zur Verfügung zu stellen, und legt ihm nahe, weiter zu
prüfen, wie Aufbau und Inhalt des Seminars verbessert werden
können;

19. ersucht den Generalsekretär außerdem, der Völker-
rechtskommission das Protokoll der auf der sechzigsten Ta-
gung der Generalversammlung abgehaltenen Aussprache über
den Bericht der Kommission mit etwaigen schriftlichen Aus-
führungen, die die Delegationen im Zusammenhang mit ihren
mündlichen Ausführungen verteilen, zur Kenntnisnahme zu-
zuleiten und entsprechend der hergebrachten Praxis eine nach
Themen geordnete Zusammenfassung der Aussprache erstel-
len und verteilen zu lassen;

20. ersucht das Sekretariat, den Staaten möglichst bald
nach Abschluss der Tagung der Völkerrechtskommission Ka-
pitel II ihres Berichts mit der Zusammenfassung der Arbeit
dieser Tagung, Kapitel III mit den konkreten Fragen, hinsicht-
lich deren die Auffassungen der Regierungen für die Kommis-
sion von besonderem Interesse wären, und die in erster oder
zweiter Lesung von der Kommission verabschiedeten Artikel-
entwürfe zuzuleiten;

21. empfiehlt, dass die Aussprache über den Bericht der
Völkerrechtskommission auf der einundsechzigsten Tagung
der Generalversammlung am 23. Oktober 2006 beginnt.

RESOLUTION 60/23

Verabschiedet auf der 53. Plenarsitzung am 23. November 2005, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/60/517, Ziff. 10)30.

29 Siehe Resolutionen 32/151, Ziff. 10, und 37/111, Ziff. 5, sowie alle
nachfolgenden Resolutionen über die Jahresberichte der Völkerrechts-
kommission an die Generalversammlung.
30 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von Ägyp-
ten im Ausschuss eingebracht.
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60/23. Bericht des Sonderausschusses für die Charta und
die Stärkung der Rolle der Vereinten Nationen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 3499 (XXX) vom
15. Dezember 1975, mit der sie den Sonderausschuss für die
Charta und die Stärkung der Rolle der Vereinten Nationen ein-
setzte, sowie auf ihre auf späteren Tagungen verabschiedeten
einschlägigen Resolutionen,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 47/233 vom
17. August 1993 über die Neubelebung der Tätigkeit der Ge-
neralversammlung,

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 47/62 vom
11. Dezember 1992 über die Frage der ausgewogenen Vertre-
tung und der Erhöhung der Zahl der Mitglieder im Sicherheits-
rat,

Kenntnis nehmend von dem Bericht der Offenen Arbeits-
gruppe zur Frage der ausgewogenen Vertretung und der Erhö-
hung der Zahl der Mitglieder im Sicherheitsrat und zu anderen
mit dem Sicherheitsrat zusammenhängenden Fragen31,

unter Hinweis auf diejenigen Teile ihrer Resolution
47/120 B vom 20. September 1993, die für die Tätigkeit des
Sonderausschusses von Bedeutung sind,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 51/241 vom
31. Juli 1997 über die Stärkung des Systems der Vereinten Na-
tionen und ihre Resolution 51/242 vom 15. September 1997
mit dem Titel "Ergänzung zur 'Agenda für den Frieden'", mit
der sie die der Resolution als Anlage beigefügten Texte betref-
fend die Koordinierung und die Frage der von den Vereinten
Nationen verhängten Sanktionen annahm,

besorgt über die besonderen wirtschaftlichen Probleme,
vor die sich bestimmte Staaten infolge der Durchführung von
Vorbeugungs- oder Zwangsmaßnahmen gestellt sehen, die der
Sicherheitsrat gegen andere Staaten ergriffen hat, sowie be-
rücksichtigend, dass die Mitglieder der Vereinten Nationen
nach Artikel 49 der Charta der Vereinten Nationen verpflichtet
sind, einander bei der Durchführung der vom Sicherheitsrat
beschlossenen Maßnahmen gemeinsam handelnd Beistand zu
leisten,

unter Hinweis darauf, dass Drittstaaten, die sich vor beson-
dere wirtschaftliche Probleme dieser Art gestellt sehen, nach
Artikel 50 der Charta das Recht haben, den Sicherheitsrat
zwecks Lösung dieser Probleme zu konsultieren,

sowie unter Hinweis darauf, dass der Internationale Ge-
richtshof das Hauptrechtsprechungsorgan der Vereinten Na-
tionen ist, und in Bekräftigung seiner Befugnisse und seiner
Unabhängigkeit,

Kenntnis nehmend von der laufenden Debatte betreffend
die überarbeiteten Arbeitspapiere zu den Arbeitsmethoden des
Sonderausschusses,

sowie Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalse-
kretärs über das Repertory of Practice of United Nations Or-
gans (Repertorium der Praxis der Organe der Vereinten Na-
tionen) und das Repertoire of the Practice of the Security
Council (Repertorium der Praxis des Sicherheitsrats)32,

ferner Kenntnis nehmend von den Ziffern 106 bis 110, 176
und 177 des Ergebnisses des Weltgipfels 200533,

eingedenk des Beschlusses des Sonderausschusses, in dem
er seine Bereitschaft bekundete, gegebenenfalls an der Umset-
zung von Beschlüssen mitzuwirken, die auf der Plenartagung
auf hoher Ebene der sechzigsten Tagung der Generalversamm-
lung im September 2005 im Hinblick auf die Charta und et-
waige Änderungen derselben gefasst werden könnten34,

unter Hinweis auf die Bestimmungen ihrer Resolutionen
50/51 vom 11. Dezember 1995, 51/208 vom 17. Dezember
1996, 52/162 vom 15. Dezember 1997, 53/107 vom 8. De-
zember 1998, 54/107 vom 9. Dezember 1999, 55/157 vom
12. Dezember 2000, 56/87 vom 12. Dezember 2001, 57/25
vom 19. November 2002, 58/80 vom 9. Dezember 2003 und
59/45 vom 2. Dezember 2004,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 59/44 vom
2. Dezember 2004,

nach Behandlung des Berichts des Sonderausschusses
über seine Tagung 200535,

mit Dank Kenntnis nehmend von der Arbeit, die der Son-
derausschuss geleistet hat, um die Staaten dazu zu ermutigen,
ihre Aufmerksamkeit auf die Notwendigkeit der Verhütung
und friedlichen Beilegung ihrer Streitigkeiten zu lenken, die
geeignet sind, die Wahrung des Weltfriedens und der interna-
tionalen Sicherheit zu gefährden,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Sonderaus-
schusses für die Charta und die Stärkung der Rolle der Ver-
einten Nationen35;

2. beschließt, dass der Sonderausschuss seine nächste
Tagung vom 3. bis 13. April 2006 abhalten wird;

3. ersucht den Sonderausschuss, auf seiner Tagung
2006 im Einklang mit Ziffer 5 der Resolution 50/52 der Gene-
ralversammlung vom 11. Dezember 1995

a) die Behandlung aller Vorschläge betreffend die Fra-
ge der Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Si-
cherheit unter allen Aspekten fortzusetzen, um die Rolle der
Vereinten Nationen zu stärken, und in diesem Zusammenhang
andere Vorschläge betreffend die Wahrung des Weltfriedens
und der internationalen Sicherheit zu behandeln, die dem Son-

31 Official Records of the General Assembly, Fifty-ninth Session, Supple-
ment No. 47 (A/59/47).

32 A/60/124.
33 Siehe Resolution 60/1.
34 Official Records of the General Assembly, Sixtieth Session, Supplement
No. 33 (A/60/33), Ziff. 77.
35 Official Records of the General Assembly, Sixtieth Session, Supplement
No. 33 (A/60/33).
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derausschuss bereits vorgelegt wurden beziehungsweise auf
seiner Tagung 2006 noch vorgelegt werden könnten;

b) die Frage der Anwendung der Bestimmungen der
Charta der Vereinten Nationen betreffend die Gewährung von
Hilfe an Drittstaaten, die von der Anwendung von Sanktionen
nach Kapitel VII der Charta betroffen sind, auch weiterhin mit
Vorrang sowie in sachlich angemessener Weise und in dem
entsprechenden Rahmen zu behandeln, auf der Grundlage aller
diesbezüglichen Berichte des Generalsekretärs36 und der zu
diesem Thema unterbreiteten Vorschläge;

c) die Frage der friedlichen Beilegung von Streitigkei-
ten zwischen Staaten auf seiner Tagesordnung zu belassen;

d) nach Bedarf die Vorschläge zu prüfen, die die Gene-
ralversammlung im Rahmen der Umsetzung der Beschlüsse
der Plenartagung auf hoher Ebene der sechzigsten Tagung der
Versammlung im September 2005 im Hinblick auf die Charta
und etwaige Änderungen derselben an ihn überweisen wird; 

e) mit Vorrang weiter Mittel und Wege zur Verbesse-
rung seiner Arbeitsmethoden und zur Verstärkung seiner Ef-
fizienz zu behandeln, mit dem Ziel, allgemein annehmbare
Maßnahmen zur künftigen Umsetzung aufzuzeigen;

4. bittet den Sonderausschuss, auf seiner Tagung 2006
weiter neue Themen zu benennen, die er im Rahmen seiner
künftigen Tätigkeit behandeln könnte, mit dem Ziel, einen
Beitrag zur Neubelebung der Tätigkeit der Vereinten Nationen
zu leisten;

5. nimmt Kenntnis von der Bereitschaft des Sonderaus-
schusses, im Rahmen seines Mandats die Hilfe zu gewähren,
die von anderen Nebenorganen der Generalversammlung im
Hinblick auf Fragen, mit denen diese befasst sind, möglicher-
weise beantragt wird;

6. ersucht den Sonderausschuss, der Generalversamm-
lung auf ihrer einundsechzigsten Tagung einen Tätigkeitsbe-
richt vorzulegen;

7. anerkennt die wichtige Rolle des Internationalen Ge-
richtshofs, des Hauptrechtsprechungsorgans der Vereinten
Nationen, bei der gerichtlichen Entscheidung von Streitigkei-
ten zwischen Staaten und den Wert seiner Arbeit sowie die
Wichtigkeit der Heranziehung des Gerichtshofs für die fried-
liche Beilegung von Streitigkeiten;

8. betont, dass es wünschenswert ist, praktische Mittel
und Wege zur Stärkung des Gerichtshofs zu finden, wobei ins-
besondere die auf Grund seines Arbeitsaufkommens entstan-
denen Bedürfnisse zu berücksichtigen sind;

9. nimmt Kenntnis von den Fortschritten bei der Erstel-
lung von Studien des Repertory of Practice of United Nations
Organs und ihrer Veröffentlichung im Internet in drei Spra-

chen sowie von den Fortschritten bei der Aktualisierung des
Repertoire of the Practice of the Security Council und der Vor-
abveröffentlichung einzelner Kapitel im Internet;

10. begrüßt die Einrichtung des Treuhandfonds zur Be-
seitigung des Rückstands bei dem Repertory of Practice of
United Nations Organs und legt den Staaten nahe, freiwillige
Beiträge an den Treuhandfonds zu entrichten und die Frage der
Finanzierung des Repertory privaten Institutionen und Perso-
nen zur Kenntnis zu bringen, die möglicherweise bereit sind,
diesbezügliche Unterstützung zu gewähren, und zu erwägen,
auf freiwilliger Basis und ohne Kosten für die Vereinten Na-
tionen die Dienste beigeordneter Sachverständiger bei der Er-
stellung der Studien zu finanzieren;  

11. spricht sich dafür aus, zur Erstellung der Studien die
Zusammenarbeit mit akademischen Institutionen zu verstär-
ken und auf das Praktikantenprogramm zurückzugreifen; 

12. ersucht den Generalsekretär, sich im Rahmen des
derzeitigen gebilligten Haushaltsplans auch künftig darum zu
bemühen, dass alle Fassungen des Repertory of Practice of
United Nations Organs möglichst rasch in elektronischer
Form zur Verfügung stehen;

13. unterstützt die Anstrengungen, die der Generalsekre-
tär unternimmt, um den Rückstand bei der Veröffentlichung
des Repertoire of the Practice of the Security Council zu be-
seitigen;

14. befürwortet die Entrichtung von Beiträgen an den
Treuhandfonds für die Aktualisierung des Repertoire of the
Practice of the Security Council;

15. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer einundsechzigsten Tagung einen Bericht über
das Repertory of Practice of United Nations Organs und das
Repertoire of the Practice of the Security Council vorzulegen;

16. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General-
versammlung auf ihrer einundsechzigsten Tagung unter dem
Punkt "Bericht des Sonderausschusses für die Charta und die
Stärkung der Rolle der Vereinten Nationen" einen Bericht über
die Anwendung der Bestimmungen der Charta der Vereinten
Nationen betreffend die Gewährung von Hilfe an Drittstaaten,
die von der Anwendung von Sanktionen betroffen sind, vor-
zulegen;

17. beschließt, den Punkt "Bericht des Sonderausschus-
ses für die Charta und die Stärkung der Rolle der Vereinten Na-
tionen" in die vorläufige Tagesordnung ihrer einundsechzig-
sten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 60/24

Verabschiedet auf der 53. Plenarsitzung am 23. November 2005, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/60/520, Ziff. 8)37.

36 A/48/573-S/26705, A/49/356, A/50/60-S/1995/1, A/50/361, A/50/423,
A/51/317, A/52/308, A/53/312, A/54/383 und Add.1, A/55/295 und
Add.1, A/56/303, A/57/165 und Add.1, A/58/346, A/59/334 und
A/60/320.

37 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Bulgarien, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Kanada und
Zypern. 
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